
Auszüge aus dem Koalitionsvertrag für NRW 2017-2022

Hier nur Textpassagen zu den Themen Klimaschutz, Energiewende

1. Das Landes-Klimaschutzgesetz wird auf die Ziele und Maßnahmen der Europäischen 
Union beschränkt.

2. Der Wohlstand der Bürgerinnen und Bürger und die Zukunft von Millionen 
Arbeitsplätzen hängen maßgeblich von der Entwicklungsperspektive für unseren 
Industrie- und Energiestandort ab. Wir werden die Rahmenbedingungen für Mittelstand
und Industrie verbessern, treten ein für eine sichere und bezahlbare 
Energieversorgung sowie einen wirksamen Klimaschutz. Durch die Landesplanung 
schaffen wir mehr Flexibilität zur umweltverträglichen und schnellen Verfügbarkeit von 
Siedlungs- und Wirtschaftsflächen.

3. Nordrhein-Westfalen hat die Schlüsselstellung im Energiesystem Deutschlands. Dies
gilt sowohl für die Energieversorgung als auch für den Energieverbrauch. Wir werden
die Energie- und Klimapolitik danach ausrichten, Nordrhein-Westfalen als Energieland
Nummer eins zu stärken, um führendes Industrieland auch für energieintensive 
Industrien zu bleiben und Wertschöpfungsketten zu erhalten. Bezahlbare 
Energiepreise und Versorgungssicherheit werden zukünftig wieder gleichrangig mit 
den Zielen des Klimaschutzes berücksichtigt.

Nordrhein-Westfalen soll führender Anbieter von sicheren 
Energieversorgungskapazitäten bleiben. Dabei wird die Bedeutung der erneuerbaren 
Energien und Speichertechnologien schrittweise zunehmen. Mit einer 
technologieoffenen Energieforschungsoffensive werden wir den Energiestandort 
stärken und auf Basis eines fairen Wettbewerb und eines marktwirtschaftlichen 
Rahmens einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

4. Klimaschutz

Christdemokraten und Freie Demokraten begrüßen das Klimaschutzabkommen von
Paris und bekennen sich zu dem Ziel, dass die Welt in der zweiten Hälfte des 
Jahrhunderts weitgehend treibhausgasneutral wirtschaften soll. Den Klimaschutz 
werden wir technologieoffen vorantreiben.

Wir stehen für erfolgreichen Klimaschutz im Rahmen des EU-Zertifikatehandels und
gegen klimapolitisch unwirksame und bürokratische Bevormundung in einzelnen 
Bundesländern. Deshalb werden wir das Landes-Klimaschutzgesetz von Regelungen, 
die über die Ziele und Maßnahmen der Europäischen Union hinausgehen, befreien.

Wir werden eine innovationsgetriebene Modernisierungsstrategie für Nordrhein-
Westfalen entwerfen und den bestehenden Klimaschutzplan zu einem 
„Klimaschutzaudit“ fortentwickeln, mit dem Maßnahmen auf Effizienz und ihre 
Wirksamkeit überprüft werden.

Der Wärmemarkt bietet mit Abstand die größten, mit vertretbarem Mittelaufwand zu
erreichenden Potentiale zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Er benötigt
dringend weitere Innovationsschübe. Daher wollen wir die Fernwärmeschienen an
Rhein und Ruhr verbinden, um das Potenzial für eine effiziente Wärmeversorgung aus 
Kraft-Wärme-Kopplung und industrieller Abwärme zu heben.



Wir setzen uns gegenüber Bund und Ländern für eine steuerliche Förderung der 
energetischen Gebäudesanierung ein.

5. Energiewende

Von Nordrhein-Westfalen aus leiten wir einen energiepolitischen Neustart ein. Unser 
Ziel ist es, die Energiewende sicherer, kostengünstiger und ökologisch nachhaltiger zu 
gestalten. Wir streben eine engere europäische Zusammenarbeit im Sinne eines 
Energie-Binnenmarktes mit den Zielen eines integrierten und intelligenten 
Stromnetzes, eines offenen Wettbewerbs bei den Erzeugungstechnologien und 
effizienteren Speichertechnologien an. Zur besseren Integration in den 
Energiebinnenmarkt wollen wir verstärkt Interkonnektoren ausbauen.

Nordrhein-Westfalen soll seine Potentiale als innovativer Anbieter von 
Versorgungssicherheit besser nutzen können. Gegenüber dem Bund setzen wir uns 
für ein vom Wettbewerb geprägtes Marktdesign ein, mit dem Leitungsbau, 
Speicherforschung, Effizienzsteigerungen im Produkt- und Gebäudebereich, Ausbau 
der erneuerbaren Energien, Anpassung des konventionellen Kraftwerksparks und 
Lastmanagement besser synchronisiert werden können.

Wir wollen die privilegierte Netzeinspeisung des Stroms aus erneuerbaren 
Energieträgern für Neuanlagen beenden und die Preisbildung für jeden Anbieter 
wieder am Strommarkt ermöglichen. In offenen Leistungsmärkten sollen alle 
Stromanbieter die dem Verbraucher zugesagte Leistung durch Versorgungsgarantien 
absichern müssen. Dadurch entsteht ein Markt für Versorgungssicherheit, der zur 
Wirtschaftlichkeit von Speichertechnologien bis hin zum Einsatz moderner 
konventioneller und Kraft-Wärme-Kopplungskraftwerke eine Grundlage liefert.

Wir wollen das intelligente Verkoppeln von Großabnehmern und der Einspeisung von 
Erneuerbaren besser ermöglichen und zukunftsgerichtete Lösungen wie etwa Demand
Side Management, virtuelle Kraftwerke oder „power to x“ voranbringen.

Wir wollen die Potenziale der Digitalisierung im Energiebereich mit neuen 
Förderprogrammen unterstützen, um konkrete Projekte zur Sektorkopplung und 
intelligenten Vernetzung (Smart Grids) auf regionaler und kommunaler Ebene zu 
fördern. Ergänzend hierzu streben wir eine Reform der Netzentgeltstrukturen an, um 
mehr Anreize für Marktintegration sowie für systemdienliches Nachfrage- und 
Anbieterverhalten zu schaffen.

Durch die allgemeine Marktentwicklung hin zu dezentralen und klimafreundlichen
Energielösungen verliert die EEG-Förderung (aktuell ca. 25 Milliarden Euro 
Subventionen pro Jahr) ihre Bedeutung. Deshalb wollen wir die Subventionierung von 
Neuanlagen schnellstmöglich beenden. Anlagen mit Förderzusage genießen 
Bestandsschutz.

Wir wollen die Stromsteuer mindestens im Maße der aufgrund eingegangener 
Verpflichtungen steigenden EEG-Umlage absenken, um Haushalte und Unternehmen 
vor weiteren Belastungen zu bewahren.



6. Energiemix erhalten

Wir entwickeln eine „Energieversorgungsstrategie NRW“, die steigende Anforderungen
an die Versorgungsqualität im Zeitalter der Digitalisierung, ausreichende Verfügbarkeit
konventioneller Kraftwerke und anderer Beiträge zu einer nachhaltig gesicherten
Stromversorgung („virtuelle Kraftwerke“, Speicher), steigende Anforderungen an
Netzumfang und -qualität und den Ausbau von Flexibilitäten entsprechend 
berücksichtigt.

Dazu halten wir an einem breiten Energiemix fest. Fossile Strom- und 
Wärmeerzeugung auf Basis von Braunkohle, Steinkohle und Erdgas wird als 
Brückentechnologie noch auf absehbare Zeit unverzichtbar sein, bis erneuerbare 
Energien in Verbindung mit Speichertechnologien in der Lage sein werden, Haushalte, 
Gewerbe- und Industriebetriebe jederzeit sicher und bezahlbar mit Energie zu 
versorgen. Gleichwohl sind die fossilen Energieträger in der Pflicht, die steigenden 
Anforderungen des Gesundheits-, Umwelt- und Klimaschutzes zu erfüllen.

Hocheffiziente und klimafreundliche Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen (KWK) werden
wir als wesentliches Element für den erfolgreichen Neustart der Energiewende 
unterstützen. Wir wollen auch in Zukunft die wirtschaftliche Verwertung von Grubengas
ermöglichen.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien soll technologieoffen und im Rahmen des
energiepolitischen Zieldreiecks vorangetrieben werden. Planwirtschaftliche 
Ausbaupfade für erneuerbare Energien werden wir nicht festsetzen.

Braunkohle ist unser einziger heimischer Rohstoff, der wettbewerbsfähig ist und 
zudem einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit leistet. Wir stehen zu den 
vorhandenen Genehmigungen der Tagebaue im Rheinischen Braunkohlerevier. 
Gleichzeitig sind mit dem Braunkohleabbau und untertägigen Steinkohlebergbau, auch
nach dessen Beendigung, Belastungen für die Umgebung und die dort lebenden 
Menschen verbunden. Wir wollen die die Rechte aller Bergbaubetroffenen schützen. 
Wir stellen eine effektive Bergaufsicht sicher.

Für das Rheinische Revier werden wir eine nachhaltige Perspektive entwickeln und
die Kommunen bei der Bewältigung des Strukturwandels unterstützen. In der Landes- 
und Regionalplanung werden wir ihnen eine Sonderstellung bei der Ausweisung 
zusätzlicher Industrie- und Gewerbegebiete zuweisen und die Arbeit der 
Innovationsregion Rheinisches Revier (IRR) evaluieren, effektiver gestalten und 
vorantreiben.

7. Windenergie

Der massive Ausbau der Windenergie stößt in weiten Teilen des Landes auf 
zunehmende Vorbehalte in der Bevölkerung. Wir wollen die Akzeptanz für die Nutzung 
der Windenergieanlagen erhalten. Dazu werden wir unter Berücksichtigung von 
Rechtssicherheit und Vertrauensschutz folgende Änderungen vornehmen:

 Wir gehen davon aus, dass bei Neuanlagen eine Abstandsregelung von 1.500 
Meter zu reinen und allgemeinen Wohngebieten rechtssicher umsetzbar ist. Wir 
wollen den rechtlichen Rahmen voll ausschöpfen.



 Wir stärken die kommunale Entscheidungskompetenz.

 Die Verpflichtung im Landesentwicklungsplan zur Ausweisung von 
Windvorrangzonen wird ebenso wie die Privilegierung der Windenergieerzeugung
im Wald aufgehoben.

 Die bedarfsgerechte Befeuerung von Neuanlagen und mit Übergangsfrist auch für
Altanlagen soll für Windenergieanlagenbetreiber verpflichtend werden.

 Um die Zahl neuer Anlagen zu beschränken und die Zahl von Altanlagen 
abzubauen, wollen wir an durch Windkraft geprägten Standorten Repowering 
ermöglichen.

 Auf Bundesebene verfolgen wir konsequent die Abschaffung der baurechtlichen
Privilegierung von Windenergieanlagen. Der Bestands- und Eigentumsschutz 
bindet uns für bestehende Altanlagen auch nach Ablauf der Typengenehmigung 
und umfasst auch die bis heute in der Ausschreibungsförderung nach EEG 
bezuschlagten Anlagen.

 Der Windenergieerlass wird im vorgenannten Sinne überarbeitet, um den 
angemessenen Anwohner-, Landschafts- und Naturschutz sicherzustellen.

Die Windpotenzialstudien NRW werden wir zu immissionsschutz-, 
erdbebensicherheits- und naturschutzbezogenen Planungsgrundlagen für 
Windstandorte in Nordrhein-Westfalen weiterentwickeln und diskriminierungsfrei zur 
Verfügung stellen, um insbesondere für Bürgerenergieprojekte die Umstellung der 
EEG-Förderung auf Ausschreibungsverfahren zu erleichtern.

8. Energieforschung

Wir wollen das Energieland Nummer 1 auch zum Energieforschungsland Nummer 1
ausbauen. Unser Ziel ist es, durch technologieneutrale Förderung von Forschung, 
Entwicklung und Verfahren insbesondere bei Energieumwandlung, 
Energiespeicherung, alternativen Antrieben und Recycling Innovationen anzuregen, 
die auch zukünftig eine umweltverträgliche und jederzeit sichere Energieversorgung zu
wettbewerbsfähigen Preisen ermöglichen. Wir werden sicherstellen, dass die 
Potentiale der Tiefengeothermie wieder ausgeschöpft werden können. Es wird ein 
jährlicher Energieforschungsbericht erstellt. Die Arbeit von Energie- und 
Effizienzagentur werden wir auf unsere neuen energiepolitischen Ziele ausrichten.


